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Antrag 1 
 

Antragsteller: Rheinisch-Bergischer Basketballkreis e.V. 

 

 

Der Kreistag 2025 möge die 

Änderung des Gebühren- und Strafenkatalogs 

in der folgenden Fassung beschließen: 

 

Aktuelle Fassung 2.1. Neue Fassung 2.1. 

2.1. Honorar je Spiel 

(gemäß Bezirksliga) 

20,00 2.1. Honorar je Spiel WBV-Spielgebühr 

Kategorie Bezirksliga 

3.7.2.

1. 

Nichtantreten eines 

SR 

15,00 3.7.2.

1. 

Nichtantreten eines 

SR 

einfache Spielgebühr 

3.7.2.

2. 

Nichtantreten eines 

SR im 

Wiederholungsfall 

30,00 3.7.2.

2. 

Nichtantreten eines 

SR im 

Wiederholungsfall 

doppelte Spielgebühr 

3.7.2.

3. 

Spielausfall durch 

Nichtantreten eines 

SR 

20,00 3.7.2.

3. 

Spielausfall durch 

Nichtantreten eines 

SR 

doppelte Spielgebühr 

 

 

Begründung: 

Gemäß vorherigem Kreistagsbeschluss soll das SR-Honorar in der Kreisliga den WBV-Gebühren für die 

Bezirksliga entsprechen. Dies muss aber – auf Wunsch der Vereine – trotzdem noch einmal beschlossen 

werden. Im Jahr 2024 fand der Kreistag vor dem WBV-Verbandstag statt. 

Durch höhere Spielgebühren im WBV, wie auch in den angrenzenden Kreisligen, leiten die Schiedsrichter des 

RBK bevorzugt Spiele im kreisfremden Gebiet. So ist der Spielbetrieb im RBK nicht mehr aufrecht zu erhalten. 

Auf Basis der Anpassung der Spielgebühr sollten auch die Strafen für Nichtantreten von Schiedsrichtern 

angepasst werden. 

 

 

 

Michael Trumpke 

- 1. Vorsitzender - 

 


